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DENKMALBEREICHSSATZUNG  

„HISTORISCHER ORTSKERN WUPPERTAL CRONENBERG“  
 

§ 1 ANORDNUNG DER UNTERSCHUTZSTELLUNG  

Der im beigefügten Plan (Anlage 1) ausgewiesene Bereich „Historischer Ortskern Wuppertal 
Cronenberg“ wird als Denkmalschutzbereich gemäß § 5 i.V.m. § 10 DSchG NRW festgesetzt und 
unter Schutz gestellt. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 2 ZIEL DER DENKMALBEREICHSSATZUNG  

Die Unterschutzstellung des historischen Ortskern Cronenbergs durch diese Denkmalbereichsatzung 
erfolgt, um über die Denkmaleigenschaft von Einzelgebäuden und weiteren baulichen Anlagen hinaus 
den Ortsteil in seinem historischen und gestalterischen Zusammenhang zu schützen. Ziel der 
Denkmalbereichssatzung ist es, das Ortsgefüge in seiner städtebaulichen Gestalt, seiner baulichen 
Typologie sowie der räumlichen Ausprägung als Zeugnis der Geschichte der Einwohner Cronenbergs 
als Einheit zu erhalten.  

Der Denkmalbereich „Historischer Ortskern Wuppertal Cronenberg“ dokumentiert beispielhaft die 
Entwicklung des Bergischen Landes bis zurück ins 13. Jahrhundert. Wesentliche Prägungen erfuhr 
der Ortskern Cronenbergs durch die Reformation der evangelischen Kirche sowie das im Bergischen 
Land verbreitete Kleineisengewerbe. Darüber hinaus bezeugt der Denkmalbereich das Wachstum des 
Ortskerns in der Zeit der Industrialisierung sowie den Wiederaufbau und die baulichen 
Umstrukturierungen seit 1945.  

Um den Bereich „Historischer Ortskern Wuppertal Cronenberg“ als geschichtliches Zeugnis zu 
erhalten, werden im Geltungsbereich der Satzung bei Maßnahmen und Veränderungen an baulichen 
Anlagen, Frei- sowie Verkehrsflächen besondere Anforderungen nach Maßgabe dieser Satzung 
gestellt. Die Vorstellungen der Eigentümer und Nutzungsberechtigten bei derartigen Vorhaben sollen 
durch Beratung der Denkmalbehörden mit dem historischen Erscheinungsbild des Denkmalbereichs in 
Einklang gebracht werden.  

 

§ 3 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der Denkmalbereich umfasst den historischen Ortskern Cronenbergs an der Wegekreuzung aus 
Haupt- Solinger und Rathausstraße. Weiterhin integriert er Teile der Bebauung entlang der Hütter-, 
Schorfer-, Borner- und Berghauser Straße, dem Nachtigallenweg, den Straßenzügen An der Hütte 
sowie die Grünfläche zwischen der Schorfer Straße und dem Ortsteil Unterkirchen, die Parkanlage am 
Ehrenmal und den Friedhof an der evangelisch-reformierten Kirche.  

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Satzung wird im beigefügten Plan (Anlage 1) dargestellt. 
Der Geltungsbereich weist zum Zeitpunkt der Satzung folgende Flurstücke sowie Häuser aus:  

 

(1) FLURSTÜCKSKATASTER 

Gemarkung Cronenberg, Flur 12, Flurstücke: 
462/1, 463/2, 463/3, 471/2, 49/9, 49/10, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 533, 1032/467, 1033/467, 
1044/484, 1045/485, 1048/487, 1063/521, 1074/536, 1075/537, 1095/570, 1342/466, 1358/505, 
1618/489, 2091/360, 2326/52, 2332/71, 2366/370, 2367/370, 2368/370, 2371/370, 2402/71, 2416/363, 
2417/363, 2449/53, 2450/53, 2471/52, 2472/52, 2501/520, 2545/486, 2585/447, 2669/588, 2671/571, 
2732/53, 2842/52, 3069/539, 3070/539, 3071/539, 3093/71, 3095/71, 3098/470, 3122/491, 3123/491, 
3195/29, 3201/467, 3303/53, 3304/53, 3306/53, 3307/53, 3309/499, 3363/581, 3457/409, 3458/408, 
3518/468, 3519/468, 3520/469, 3521/469, 3526/461, 3529/461, 3575/448, 3576/448, 3616/359, 
3620/562, 3630/461, 3727/390, 3900, 3901, 4015, 4054, 4062 4064, 4070, 4071, 4074, 4081, 4092, 
4093, 4095, 4097, 4106, 4115, 4123, 4131, 4132, 4160, 4164, 4165, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 
4172, 4179, 4182, 4186, 4187, 4188, 4219, 4249, 4250, 4251, 4252, 4285, 4306, 4307, 4349, 4352, 
4353, 4356, 4376, 4425, 4432, 4433, 4434, 4474, 4487, 4488, 4491, 4492, 4502, 4503, 4525, 4526, 
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4528, 4537, 4538, 4539, 4541, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4603, 4604 , 4614, 4668, 4675, 4682, 
4699, 4712, 4713, 4714, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 
4731, 4733, 4735, 4736,4738, 4741, 4742, 4745, 4746, 4760, 4765, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 
4837, 4838, 4839, 4848, 4866, 4871, 4874, 4882, 4883, 4927, 4928, 4933, 4942, 4943, 4966, 4967, 
4968, 4974, 4977, 4997, 4998, 5012, 5013, 5014, 5015, 5022, 5023, 5073, 5090, 5091, 5166, 5171, 
5212, 5214, 5217, 5228, 5229, 5234, 5235, 5236, 5238, 5242, 5243, 5263, 5285, 5286, 5304, 5305, 
5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5367, 5386, 5387, 5392, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5400, 
5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5410, 5420, 5456, 5473, 5538, 5539. 

(2) HAUSKATASTER 

An der Hütte: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Auf dem Eigen: 2, 6, 10 
Berghauser Straße: 1, 2, 3, 5 
Borner Straße: 1, 2, 6, 8, 14, 18, 20 
Hauptstraße: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29a, 
30, 31, 31a, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 37a, 37b, 39, 43, 45 
Holzschneiderstraße: 2 
Hütter Straße: 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 10, 11, 12, 17, 17a, 19, 19a, 21,  23 
Karl-Greis-Straße: 1, 4, 8 
Kemannstraße: 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Lindenallee: 2, 2a, 2b, 2c, 2d 
Nachtigallenweg: 2, 10, 14, 15 
Rathausplatz 4, 6, 8 
Rathausstraße: 2b, 2c, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
32, 34 
Schorfer Straße: 1, 2, 3, 5, 5a, 7, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 13, 15, 17a, 21, 21b, 21c, 25, 25a, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 39a, 41, 43, 45 
Solinger Straße: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 11, 12, 15, 17, 18, 18a, 19,  20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 22b, 23, 
25, 27, 31, 33 
Unterkirchen: 38 
  
Die hervorgehobenen Hausnummern im Hauskataster kennzeichnen die in der Denkmalliste 
eingetragenen Baudenkmäler im Sinne des § 2 Absatz 2 DSchG NRW.  

 

§ 4 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 

Schutzgegenstand ist der historische Ortskern in seinen charakteristischen Merkmalen innerhalb des 
Geltungsbereiches der Satzung. Die folgenden charakteristischen Merkmale überliefern den 
historischen Wert des Ortes:  

(1) Stadtgrundriss  

(2) Einzelbauten 

(3) Ortssilhouette und Sichtbezüge 

Der beigefügte Plan (Anlage 1) hebt Bereiche und Merkmale hervor, die den Denkmalbereich prägen.  

 

(1) STADTGRUNDRISS 

Wesentliche Elemente des Stadtgrundrisses im Geltungsbereich sind das Straßenraster und der 
Parzellenzuschnitt, die Grün- und Freiräume sowie die Bebauungsstruktur.  

Das Straßenraster des Ortskerns entspricht in seiner Wegeführung und den Baufluchten historischen 
Verläufen. Die Hauptverkehrsstraßen Cronenbergs - Hauptstraße, Rathausstraße und Solinger Straße 
- bilden bis heute das strukturelle Gerüst des Ortskerns. Während die Ost-West Verbindung entlang 
des Höhenrückens bis ins 20. Jahrhundert als Handelsroute zwischen Elberfeld und Solingen die 
bedeutendste Entwicklungsachse des Ortskerns darstellte, gewann die Rathausstraße in der Zeit der 
Industrialisierung und insbesondere durch den Ausbau der elektrischen Straßenbahn an Bedeutung. 
Weiterhin sind die Wegeverläufe der Schorfer, Borner, und Hütter Straße sowie des Nachtigallenwegs 
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bedeutende überlieferte Verbindungen zu den angrenzenden Ortsteilen Herichhausen und 
Unterkirchen. Neben den Wegeführungen blieb auch die Parzellierung Cronenbergs weitestgehend 
erhalten und verleiht der Bebauung ihre Maßstäblichkeit. Während dem Ortsmittelpunkt rund um die 
evangelisch-reformierte Kirche eine sehr feinkörnige Parzellierung zugrunde liegt, finden sich entlang 
der später bebauten Ausfallstraßen großzügigere Parzellenzuschnitte. In den 1960er Jahren wurde 
der Straßenraum im Kreuzungsbereich Rathausstraße/Hauptstraße verbreitert und somit an neue 
verkehrstechnische Anforderungen angepasst. Das Straßenraster sowie der Parzellenzuschnitt lassen 
somit einerseits den ursprünglich dörflichen Kern Cronenbergs erleben und dokumentieren 
gleichzeitig die nutzungsbedingten Veränderungen des Stadtgrundrisses im Laufe der Jahrhunderte. 
Ziel ist daher der Erhalt der historischen Straßen- und Wegeverläufe sowie der historisch entstandene 
Parzellenstruktur.  

Der Stadtgrundriss Cronenbergs wird außerdem durch Grün- und Freiräume sowie den Baumbestand 
im Denkmalbereich bestimmt. Zu den charakteristischen und erhaltenswerten Flächen zählen der 
Hans-Otto-Bilstein-Platz, die Hofflächen der evangelisch-reformierten Kirche (Solinger Str. 2) und der 
alten Borner Schule (Borner Str. 1), die Grünfläche vor dem Ehrenmal sowie der Friedhof rückwärtig 
der evangelisch-lutherischen Kirche (Hauptstr. 39). Spuren des historisch ländlichen Charakters 
Cronenbergs, einst überwiegend geprägt durch Wiesen, Gärten und Ackerflächen, finden sich bis 
heute außerdem in der Grün- und Freiraumstruktur privater Grundstücke. Diese verfügen in den 
Randbereichen des Denkmalbereichs häufig über rückwärtige Gärten, welche den Blick auf den 
Ortskern von Standorten außerhalb des Geltungsbereichs ländlich prägen, den Bezug zur Topografie 
Cronenbergs verdeutlichen sowie das historische Ortsbild dokumentieren. Gärtnerisch gestaltete (Vor-
)Gärten veranschaulichen zudem den wirtschaftlichen Aufschwung Cronenbergs zu Zeiten der 
Industrialisierung. Die Gestaltung der privaten als auch öffentlichen Grün- und Freiräume geht einher 
mit historischen Einfriedungen in Form von Natursteinmauern, heimischen Hecken, gusseisernen 
Stabzäunen sowie weißen Holzstaketenzäunen, bzw. aufgrund der topografischen Situation 
stützenden Natursteinmauern, sowie historisch bedeutendem Baumbestand. Die im Denkmalbereich 
vorhandenen historischen Einfriedungen und der historisch bedeutende Baumbestand sind im 
beiliegenden Plan (Anlage 1) gekennzeichnet. Ziel ist der Erhalt der vorhandenen Grün- und 
Freiräume, denen ein bedeutender Aussagewert über die Entwicklung des Lebens der Menschen in 
Cronenberg sowie ihrer kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zugeschrieben wird. 

Die Bebauungsstruktur des Ortskerns Cronenberg ist charakterisiert durch eine kleinteilige, zwei- bis 
dreigeschossige und dichte Bebauung mit geschlossenen Baufluchten im Kernbereich sowie 
aufgelockerten Bereichen entlang der Ausfallstraßen. Im Kernbereich spiegeln die Bauten um den 
Standort der evangelisch-reformierten Kirche historische Bebauungsstrukturen des 17., 18. und 19. 
Jahrhunderts anschaulich wider. Die der Kirche gegenüberliegende Bebauung an der Schorfer Straße 
setzt sich zusammen aus zweigeschossigen, traufständigen Objekten mit Wohnnutzung und 
nachträglich eingebauten Ladeneinbauten im Erdgeschoss. Die Flucht der Bauten folgt mit leichten 
Vor- und Rücksprüngen dem Verlauf der Straße. Jenseits der Borner Straße an den Straßenzügen 
„An der Hütte“ verdichtet sich die kleinteilige Bauung zu Doppelhäusern mit Wohn- und ehemals 
kleingewerblicher Nutzung. Entlang des westlichen Abschnitts der Hauptstraße sowie der nördlichen 
Rathausstraße setzt sich die kleinteilige, geschlossene Bebauung in Form von Wohn- und 
Geschäftshäusern fort. Jüngere Neubauten greifen die historische Maßstäblichkeit überwiegend auf. 
Die seit dem 19. Jahrhundert entstandenen Strukturen entlang der Ausfallstraßen sind dahingegen 
aufgelockert. Sie sind maßgeblich geprägt von freistehenden und leicht zurückversetzten, teils 
villenartigen, Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Vorgärten. Ziel ist die Bewahrung der vielschichtigen 
Bebauungsstruktur Cronenbergs, welche in ihrem Miteinander den historischen Wert des Ortskerns 
formt und die Entwicklungsepochen der Ortsgeschichte anschaulich dokumentiert.  

 

(2) EINZELBAUTEN 

Der Gebäudebestand im Geltungsbereich ist geprägt durch Baudenkmäler gem. § 2 Absatz 2 DSchG 
NRW und wird durch zahlreiche erhaltenswerte Einzelbauten ergänzt, die selbst nicht die Kriterien 
eines Denkmales erfüllen, deren Erscheinungsbild aber prägend zur historischen Gesamtaussage des 
Denkmalbereiches beiträgt. Die Baudenkmäler sowie die bereichsprägenden und erhaltenswerten 
Einzelbauten sind im beiliegenden Plan (Anlage 1) gekennzeichnet.   
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Der Gebäudebestand im Geltungsbereich der Satzung lässt sich anhand des Baualters der 
Einzelobjekte kategorisieren und anhand gemeinsamer Merkmale charakterisieren. Wesentliche 
Baualtersklassen im Geltungsbereich sind: 

a. Bebauung vor dem 19. Jahrhundert 

b. Bebauung ab dem 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

c. Bebauung ab Mitte des 20. Jahrhunderts 

 

a. Bebauung vor dem 19. Jahrhundert 

Bauten aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert findet sich heute entlang der Haupt- und Schorfer Straße 
sowie An der Hütte. Mit Ausnahme der evangelisch-reformierten Kirche handelt es sich um 
regionaltypische Bergische Fachwerkbauten mit ehemals Wohn- und kleingewerblicher Nutzung. 
Prägnante Merkmale der Fachwerk-Ständerbauweise sind die Farb- und Materialkombination aus 
schwarzem Balkenwerk, weißem Gefache bzw. dunklen Schieferverkleidungen und grünen 
Gestaltungselementen wie Türen und Schlagläden. Sockel sind verputzt oder in Bruchstein 
ausgeführt. Die typische Fassade eines Bergischen Fachwerkhauses ist von einem überwiegenden 
Anteil geschlossener Wandfläche geprägt und durch Gestaltungselemente wie Geschossgesimse und 
eine abgesetzte Sockelzone horizontal gegliedert. Die Fenster der historischen Fachwerkbebauung 
sind in Holz gefertigt, weiß gefasst und mit gleichfarbigen Fenstersprossen, -Laibungen und -Faschen 
versehen. Das stehende Fensterformat ist oft in einem Seitenverhältnis von 2:3 oder 1:2 angelegt. Die 
Fenster sind zudem in der Regel mit Mittelteilung ausgelegt. Vereinzelte Objekte wurden nachträglich 
mit einem Ladenlokal im Erdgeschoss versehen. Diese setzen sich durch großflächige, 
achsenübergreifende Schaufenster in ihrer Fassadengliederung von den in ihrer ursprünglichen 
Gestalt erhaltenen Obergeschossen ab, beeinträchtigen den architektonischen Zeugniswert der 
Objekte jedoch aufgrund der ansonsten überwiegend erhaltenen historischen Merkmale nur bedingt. 
Die Umbauten dokumentieren ihrerseits die spätere Entwicklung der Hauptstraße zur 
Geschäftsstraße. Die Bebauung zeichnet sich darüber hinaus durch eine unmittelbar entlang der 
Straße verlaufende Bauflucht, eine meist traufständige Gebäudeausrichtung und eine schlichte 
Dachlandschaft mit vereinzelten Zwerchhäusern sowie Giebelgauben aus.  

 

b. Bebauung ab dem 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts  

Innerhalb dieser Baualtersklasse lassen sich zwei wesentliche Gebäudetypen kategorisieren. Zum 
einen handelt es sich um reine Wohnhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser in Bergischer 
Fachwerkbauweise im Umfeld der evangelisch-reformierten Kirche. Ihre baulichen Merkmale sind 
überwiegend identisch mit jenen der älteren Baualtersklasse. Durch die Verwendung ortsfremder 
Materialien und die Installation großflächiger Werbeanlagen sowie achsenübergreifender 
Schaufenster in den Erdgeschossen weisen einzelne historische Objekte entlang der Hauptstraße 
allerdings auffällige Überformungen auf. Durch ihre Kubatur und die überwiegend im Originalzustand 
erhaltenen Obergeschosse tragen sie dennoch wesentlich zum historischen Gesamteindruck des 
Ortskerns bei.  

Zum anderen beinhaltet die Baualtersklasse zahlreiche meist freistehende, villenartige Wohnhäuser 
sowohl in Fachwerkbauweise als auch in Form von Massivbauten mit schmuckvollen Putzfassaden 
entlang der Ausfallstraßen des Geltungsbereichs. Sie dokumentieren den wirtschaftlichen Aufstieg als 
Folge der Industrialisierung. Diese Bauten sind zum öffentlichen Raum meist durch eine Pufferzone in 
Form von begrünten oder befestigten Vorbereichen charakterisiert. Villen in Fachwerkbauweise 
verfügen in Abgrenzung zu anderen Fachwerkbauten über größere Fensterformate und teilweise über 
schmuckvolle Fassadenverzierungen. Die Fassaden der villenartigen Wohnhäuser in Massivbauweise 
weisen einen Aufbau mit farblich abgesetzter Sockelzone auf, über der sich das Erdgeschoss als 
Hochparterre, die Obergeschosse sowie die Dachzone erstrecken. Sie verfügen in der Regel über 
pastellfarbene Putzfassaden mit schmuckvollen als auch gliedernden Ornamenten, die regelmäßig in 
einem dunkleren Farbton abgesetzt sind. Zudem finden sich einige regionaltypische 
Gestaltungselemente wie verschieferte Giebel, Zwerchhäuser und Dachgauben wieder. 
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c. Bebauung ab Mitte des 20. Jahrhunderts  

Nach dem 2. Weltkrieg wurden auf den durch Zerstörung historischer Bebauung entstandenen 
Freiflächen entlang der Hauptstraße Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet, die sich in ihren Maßen 
an der Kubatur, der Höhe sowie den Proportionen der umliegenden Bebauung orientieren und in die 
historische Bauflucht einfügen. Abseits der Hauptstraße befinden sich Objekte in Form von 
freistehenden, rückversetzten Ein- und Mehrfamilienhäusern. Diese sind häufig mit Anbauten wie 
Balkonen, Erkern oder Erweiterungen des Treppenhauses versehen. Sowohl die Wohn- als auch 
Wohn- und Geschäftsgebäude der Baualtersklasse verfügen größtenteils über schlichte 
Putzfassaden. Einige Objekte sind mit Schiefer- bzw. Schieferersatz verkleidet. Zudem wird die 
regionaltypische Farbkombination der Fachwerkbauten in einzelnen Gestaltungselementen 
aufgegriffen. Ein bedeutender Teil der Bauten in der jüngsten Baualtersklasse nimmt trotz einzelner 
ortsfremder Elemente mit der Gliederung, der Stufung der Baukörper, mit den Proportionen, 
Materialien und Farben historische Merkmale auf, interpretiert sie zeitgemäß und fügt sich in die 
historische Bebauungsstruktur ein. Teilweise sind jedoch auch einzelne Ergänzungsbauten in 
untypischer Maßstäblichkeit, Materialität, entlang der Hauptstraße auch mit großflächigen Werbe- und 
Schaufensteranlagen entstanden, die nicht zur historischen und architektonischen Gesamtaussage 
des Ortskerns beitragen. 

 

(3) ORTSSILHOUETTE UND SICHTBEZIEHUNGEN 

Die Lage Cronenbergs auf einem von Nord-Ost nach Süd-West ausgerichteten Höhenrücken 
ermöglicht die Sicht von Cronenberg in die umliegenden Täler und gestattet gleichzeitig den Blick auf 
den Kirchturm der evangelisch-reformierten Kirche von zahlreichen Standorten innerhalb und 
außerhalb des Denkmalbereichs. Seit dem Bau des Kirchturms der evangelisch-reformierten Kirche 
im Jahr 1771 prägt dieser die Ortssilhouette und ist sowohl Orientierungs- und Identifikationsort als 
auch Wahrzeichen von Cronenberg. Aus der kleinteiligen, zwei-bis dreigeschossigen Bebauung des 
Ortskerns stechen außerdem die historisch bedeutenden Baukörper der evangelisch-lutherischen 
Kirche und des Eckgebäudes an der Hauptstraße 8 (Krings Eck) hervor.  

Maßgeblich prägend für die Ortssilhouette und daher freizuhalten sind die folgenden 
Sichtbeziehungen:  

a. Der Blick entlang der Solinger Straße auf die evangelisch-reformierte Kirche; 

b. Der Blick vom Vorbereich der Gebäude Hauptstraße 12 und 14 auf das Gebäude Hauptstraße 
8 mit der evangelisch-reformierten Kirche im Hintergrund;  

c. Der Blick vom Vorbereich der Gebäude Kemmannstraße 2 und 4 entlang der Hauptstraße auf 
die evangelisch-lutherische Kirche  

Die im Denkmalbereich freizuhaltenden Sichtachsen sind im beiliegenden Plan (Anlage 1) 
gekennzeichnet. Angestrebt wird der Erhalt der Sichtbeziehungen innerhalb des historischen 
Ortskerns sowie der Schutz der Fernwirkung der beiden Kirchtürme und der sie umgebenden 
einheitlichen Dachlandschaft Cronenbergs.   

 

§ 5 BEGRÜNDUNG UND UNTERSCHUTZSTELLUNG DES DENKMALBEREICHS 

Für die Festsetzung eines Denkmalbereichs gemäß § 5 i.V.m. § 10 DSchG NRW liegen daher die 
denkmalrechtlichen Voraussetzungen vor. Aufgrund der städtebaulichen, künstlerischen sowie 
wissenschaftlichen und arbeits- bzw. sozialgeschichtlichen Bedeutung des Bereichs „Historischer 
Ortskern Wuppertal Cronenberg“ besteht ein öffentliches Interesse am Schutz des 
Erscheinungsbildes, der Gestalt und der Struktur des Ortsgefüges.  

Die Herausbildung erster Siedlungsstrukturen im heutigen Ortskern Cronenberg gehen auf frühe 
wirtschaftliche Aktivitäten der Kleineisenwarenproduktion sowie die kirchliche Entwicklung zurück. 
„Croyaberga“ wurde im Jahr 1225 im Gerresheimer Heberegister bereits als Siedlung bezeichnet. Die 
Kleineisenwarenproduktion des 15. Jahrhunderts sowie der ab dem Jahr 1600 aufgrund von 
herrschaftlicher Zunftprivilegien aufblühenden Sensenproduktion war für Ansiedlungen im heutigen 
Bereich An der Hütte, am damaligen Marktplatz (heutiger Hans-Otto-Bilstein-Platz) und an der 
Schorfer Straße prägend. Cronenberg war zu einem Dorf herangewachsen, in dem gutbesuchte 
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Märkte stattfanden und in großem Umfang Sensen, Sichten und Sicheln produziert wurden. Auch die 
evangelisch-reformierte Kirchengemeinde, die aus der Reformation hervorging, siedelte sich in 
diesem Bereich an. Belege dieser frühen Ansiedlungen finden sich bis heute in der Parzellenstruktur 
sowie Straßen- und Wegeführung Cronenbergs.  

Die ältesten Gebäudebestände stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert, darunter Wohn- sowie 
Wohn- und Geschäftsgebäude im Bergischen Fachwerkstil, der massive Natursteinbau der für die 
Silhouette des Ortskerns prägende evangelisch-reformierte Kirche sowie das ehemalige 
Pastoratsgebäude (Borner Str. 14). Ein nächster Wachstumsschub Cronenbergs, in dem sich die 
Bebauungsstruktur weiterentwickelt und ausdehnte und einige wichtige öffentliche Einrichtungen 
entstanden, begann mit der Frühindustrialisierung ab dem 19. Jahrhundert. Cronenberg erhielt 1856 
eigene Stadtrechte. Gleichzeitig stiegen die wirtschaftliche Bedeutung und die Bevölkerungszahl 
weiter an, woraufhin die Notwendigkeit des Ausbaus des Gemeinwesens, der Verwaltung und der 
Infrastruktur entstand. Die Ausdehnung Cronenbergs, in die zuvor durch Grünland geprägte 
Umgebung, wird dokumentiert durch die baulichen Strukturen entlang der Rathaus-, Solinger- und 
Hauptstraße. Das Ortsbild prägende öffentliche Gebäude dieser Zeit sind u.a. die ehemalige Borner 
Schule (Borner Str.1), das ehemalige Postgebäude (Hauptstr. 43-44), die Apotheke (Hauptstr. 32) 
sowie die evangelisch-lutherische Kirche (Hauptstr. 39). Mit dem Bau der öffentlichen Gebäude 
entstanden zudem neue, bis heute prägende öffentliche Freiräume im historischen Ortsgefüge, dazu 
zählen der Friedhof hinter der evangelisch-lutherischen Kirche, der ehemalige Schulhof der Borner 
Schule sowie der Rathausplatz, als Vorplatz des heute nicht mehr erhaltenen Rathausbaus. Der 
wirtschaftliche Aufschwung Cronenbergs im 19. und frühen 20. Jahrhundert findet darüber hinaus 
Ausdruck in der villenartigen Wohnbebauung in Fachwerk- sowie Massivbauweise entlang der 
Ausfallstraßen. Die privaten (Vor-)Gärten der Villen dokumentieren einerseits die Rolle der Vorgärten 
zur Repräsentation des zunehmenden Wohlstandes der Einwohner Cronenbergs und stellen 
andererseits Bezüge zum kulturlandschaftlichen Grünraum her. 

Im Anschluss an den 1. Weltkrieg wurde im Jahr 1928 Auf dem Eigen ein Ehrenmal zum Gedenken 
an die Opfer des Krieges mit dazugehöriger Grünfläche errichtet und eingeweiht. Die Entwicklung 
Cronenbergs nach dem 2. Weltkrieg war zunächst durch die Beseitigung der Überreste der durch den 
Krieg zerstörten Gebäude im historischen Ortsgefüge sowie den Bau von schlichten 
Ergänzungsbauten geprägt. Diese tragen heute in ihrer Aufrissgestalt zur Wahrung des historischen 
Stadtgrundrisses bei und veranschaulichen beispielhaft die gelungene Integration von Neubauten in 
historische Bebauungsstrukturen. Den Wandel verkehrstechnischer Anforderungen in den 50er und 
60er Jahren dokumentieren vereinzelte Gebäude im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Rathausstraße, 
welche abweichend zur historischen Baulinie errichtet wurden. Gleichzeitig wuchs Cronenberg 
zunehmend ins Umland. So wurden in den Randbereichen des Geltungsbereichs der historische 
Gebäudebestand nach und nach durch den Neubau von Wohnhäusern ergänzt. Trotz dieser 
Veränderungen und Überformungen blieb der Denkmalwert und die Kontinuität des 
Erscheinungsbildes im historischen Ortskern insgesamt gewahrt. 

Der „Historische Ortskern Wuppertal-Cronenberg“ dokumentiert anschaulich die Entwicklung eines 
Bergischen Ortes von den Siedlungsursprüngen im 13. Jahrhunderts über die wirtschaftliche Blütezeit 
der Kleineisenwarenproduktion im 17. Jahrhundert, das Wachstum während der Industrialisierung bis 
zum Wiederaufbau und den Umstrukturierungen nach dem 2. Weltkrieg. Der Denkmalbereich ist in 
seinem überlieferten Erscheinungsbild, wovon überwiegende Teile des Gebäudebestands zur 
historischen Gesamtaussage des Ortes beitragen, ein wichtiges Zeugnis der Ortsgeschichte. Er 
dokumentiert in seinem charakteristischen Gefüge vielfältiger Gebäudetypen und den 
fortgeschriebenen städtebaulichen Strukturen die Prägungen der verschiedenen 
Entwicklungszeiträume. Für den Schutz des historischen Ortskerns Cronenbergs sprechen daher 
neben künstlerischen Gründen, die die Gestaltung und das Zusammenwirken der Gebäude und 
Haustypen einschließlich ihrer oft regionaltypischen baulichen Details betreffen, besonders 
städtebauliche Gründe. Der Ort als Gesamtgefüge, seine innere Struktur, das bauliche 
Erscheinungsbild, der Stadtgrundriss, die Ortssilhouette, die Sichtbeziehungen und die Einbindung 
des Ortes in die topographisch geprägte Umgebung sind von bedeutender Aussage für 
Siedlungsgestalt und Siedlungsentwicklung in der Region. Darüber hinaus ist der Denkmalbereich aus 
den dargestellten Gründen nicht nur Zeugnis der Siedlungs- und Ortsgeschichte-, sondern auch der 
Religions- sowie Wirtschaftsgeschichte im Bergischen Land und als solches ein bedeutender 
Forschungsgegenstand, der auch aus wissenschaftlichen Gründen schützenswert ist.  
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§ 6 DENKMALPFLEGERISCHE BINDUNGEN  

(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung gelten die Vorschriften des DSchG NRW, 
insbesondere die des § 9. Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf, wer  

a. den geschützten Stadtgrundriss einschließlich der dazugehörigen Grün- und Freiräume, 
die geschützte Ortssilhouette, die geschützten Sichtbezüge oder bauliche Anlagen im 
Denkmalbereich, auch wenn sie keine Denkmäler sind beseitigen, verändern, an einen 
anderen Ort verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will oder  

b. in der engeren Umgebung von baulichen Anlagen im Denkmalbereich, auch wenn sie 
keine Denkmäler sind, Anlagen errichten, verändern oder beseitigen oder 
Gestaltungsmaßnahmen durchführen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinträchtigt wird.  

Dies gilt auch dann, wenn das Bauvorhaben nach den geltenden baurechtlichen Bestimmungen 
nicht genehmigungspflichtig ist bzw. dem vereinfachten Genehmigungsverfahren unterliegt.  

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn  

a. Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen. Hier findet eine Abwägung der 
Interessen des Denkmalschutzes mit den Interessen des Erlaubnispflichtigen statt.  

b. ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. Die Erlaubnis kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden, wenn nur dadurch die Voraussetzung für ihre 
Erteilung erfüllt werden können.  

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften der §§ 25 (Einstellung von Arbeiten und 
Nutzungsuntersagung), 26 (Auskunfts- und Duldungspflichten), 32 (Übernahme von 
Denkmälern), 34 (Enteignende Maßnahmen und Entschädigung) des DSchG NRW 
entsprechende Anwendung.  

(4) Weitergehende Verpflichtungen bei Gebäuden und Anlagen, die als Denkmäler gem. § 5 DSchG 
NRW in die Denkmalliste eingetragen wurden, bleiben unberührt.  

 

§ 7 GELTUNG ANDERER GENEHMIGUNGSVORSCHRIFTEN  

Weitergehende Genehmigungspflichten und Rechte Dritter bleiben durch die Satzung unberührt.  

 

§ 8 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

(1) Wer ohne entsprechende Erlaubnis Maßnahmen durchführt, die einer Erlaubnis gemäß § 9 (1) 
DSchG NRW bedürfen, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 41 DSchG NRW.  

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld geahndet werden. 

(2) Die weitergehenden gesetzlichen Pflichten bei Gebäuden, die als Denkmäler gem. §§ 4 bzw. 5 
DSchG NRW in die Denkmalliste eingetragen sind, bleiben hiervon unberührt.  

 
 

§ 9 ANLAGEN DER SATZUNG 

Der beigefügte Plan (Anlage 1) und die exemplarische Fotodokumentation (Anlage 2) sind Bestandteil 
der Satzung. Das Gutachten des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland (Anlage 3) und der 
Bericht über die Bestandsaufnahmen und Analysen (Anlage 4) ist der Satzung nachrichtlich beigefügt. 

 

§ 10 INKRAFTTRETEN 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Der Oberbürgermeister 
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Rechtsgrundlagen
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.03.1980 (GV. NRW. S.
226 / SGV. NRW 224), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934) in Kraft
getreten am 25.11.2016.

Rechtsgrundlagen für den erneuten Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss
Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 06.05.2022 (GV. NRW. S. 662).

Erläuterung von Planzeichen

Denkmalbereichssatzung

Übersichtskarte Maßstab (ohne)

Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte / Stadtgrundkarte

Lage im Stadtplan: 36974

Stadt Wuppertal

Historischer Ortskern Cronenberg

0m 20m 40m 60m

Maßstab:  1 : 1000

Lagefestpunktfeld: ETRS89 / UTM

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung
am 07.09.2021 die Aufstellung und
Offenlegung gem. § 5 Abs. 1 DSchG NRW
beschlossen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung
am 15.06.2023 die erneute  Aufstellung gem.
§ 10 Abs. 3 und die erneute Offenlegung gem.
§ 10 Abs. 4 DSchG NRW
beschlossen.

Wuppertal, den 21.06.2023

    gez. Uwe Schneidewind

Der Oberbürgermeister

Im Stadtboten Nr.                  vom
ist die Verfügung der Bezirksregierung vom
                         ortsüblich bekanntgemacht
worden (§ 10 Abs. 6 DSchG NRW).
D e r  O b e r b ü r g e r m e i s t e r
Ressort Vermessung, Katasteramt und
Geodaten

Dieser Plan ist gem. § 10 Abs.5 DSchG NRW
mit Verfügung vom
genehmigt worden.

Die Bezirksregierung

Wuppertal, den

I.A.

Düsseldorf, den

i.A.

Die Planunterlage hat den Stand vom Juli 2021

D e r  O b e r b ü r g e r m e i s t e r
Ressort Vermessung, Katasteramt
und Geodaten

Wuppertal, den 22.09.2021
I.A.

Ressortleiter

Dieser Plan wurde entworfen im April 2021
vom Büro STADTGUUT GmbH
Große Beckestraße 25
44787 Bochum

Wuppertal, den 01.10.2021

Entwurfsverfasser

DER OBERBÜRGERMEISTER
GB 3 Geschäftsbereich Wirtschaft,
Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und
Recht

Wuppertal, den 24.09.2021

Geschäftsbereichsleiter

Dieser Plan ist vom  07.10.2021 bis
zum  09.11.2021 gem. § 6 Abs.1 DSchG NRW
öffentlich ausgelegt worden.

Ressort Bauen und Wohnen
Wuppertal, den 12.11.2021

I.A.

   gez. Stefan Sander

Geltungsbereich der DenkmalbereichssatzungGeltungsbereich der Denkmalbereichssatzung

Wuppertal, den 22.09.2021

Der Oberbürgermeister

Anlage 1
Dieser Plan ist gem. § 10  Abs. 1 Satz 2 DSchG NRW Bestandteil der
Denkmalbereichssatzung für den Historische Ortskern Cronenberg.

Abgestimmt im

Ressort Bauen und Wohnen
D e r  O b e r b ü r g e r m e i s t e r

Wuppertal, den 24.09.2021
I.A.

Ressortleiter

   gez.  Gudewer    gez. Jochen Braun    gez. A. Minas    gez. Uwe Schneidewind    gez. Truskawa

Dieser Plan ist vom  12.07.2023 bis
zum  14.08.2023 gem. § 10 Abs.4 DSchG NRW
erneut öffentlich ausgelegt worden.

Ressort Bauen und Wohnen
Wuppertal, den 15.08.2023

    gez. Krieglstein
I.A.
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ZUSTAND DES DENKMALBEREICHES. ZUR BEDEUTUNG: VGL. PLAN IN ANLAGE 1.
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GESTALTUNGSSATZUNG  

„HISTORISCHER ORTSKERN WUPPERTAL- CRONENBERG“ 

1. Änderung 
 

§ 1     ZIELE DER GESTALTUNGSSATZUNG 

Ziel der Gestaltungssatzung „Historischer Ortskern Wuppertal Cronenberg“ ist eine abgestimmte 
Weiterentwicklung des historisch gewachsenen Ortsbildes Cronenbergs. Vorhandene Qualitäten in 
der Gestalt der Bebauung und der öffentlichen Räume sollen auch über die denkmalrechtlich 
geschützte Substanz hinaus gesichert und gestärkt werden.  

Es wird eine behutsame Ergänzung und Erneuerung des historisch gewachsenen Ortsgrundrisses 
und dessen Bebauungsstrukturen angestrebt. Im Fokus stehen der Erhalt und die Fortsetzung der 
kleinteiligen Bebauung Cronenbergs sowie der Gebrauch ortstypischer Materialien und Farben. 
Anhand der Festsetzungen wird der stimmige Gesamteindruck des Ortsgefüges mit historischen 
Bezügen gefördert und durch Einheitlichkeit von Gestaltungselementen zur Beruhigung des Ortsbildes 
beigetragen. Um die Funktion der Hauptstraße als Geschäfts- bzw. Einkaufsbereich Cronenbergs zu 
fördern und gleichzeitig den wohnlichen Charakter in den Randbereichen des Geltungsbereichs zu 
schützen, werden Festsetzungen für den Teilbereich „Hauptstraße“ abweichend festgelegt. 

 

§ 2     RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung „Historischer Ortskern Wuppertal 
Cronenberg“ ist durch Umrandung im beigefügten Plan abgegrenzt. Der Plan ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

Innerhalb des Geltungsbereiches werden für den Teilbereich „Hauptstraße“ besondere Festsetzungen 
getroffen, da die vorhandene und beabsichtigte Gestaltung von den generellen Merkmalen des 
Geltungsbereiches abweicht. Die Abgrenzung des Teilbereiches „Hauptstraße“ ist im Lageplan 
dargestellt. 

 

§ 3 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 

Diese Satzung regelt die von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen einsehbare 

a. äußere Gestaltung von baulichen Anlagen, 

b. Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen sowie Freiflächen von bebauten 
Grundstücken einschließlich der Art und Höhe von Einfriedungen, 

c. Gestaltung von Werbeanlagen.  

 

Sofern im Geltungsbereich der Satzung ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt wird, gelten 
dessen Festsetzungen vorrangig. Die Anforderungen und Regelungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz NRW (z.B. die Denkmalbereichssatzung „Historischer Ortskern Wuppertal-
Cronenberg“) bleiben unberührt. 

 

§ 4 GEBÄUDESTELLUNG UND BAUWEISE 

(1) Bei der Errichtung oder der Änderung von Gebäuden im Sinne des § 2 Abs. 2 BauO NRW 2018 
muss sich die Gebäudestellung, Firstrichtung, Dachneigung, Höhe, Maßstäblichkeit, 
Fassadengestaltung, Fassadengliederung, Material und Farbe in das Ortsgefüge integrieren und 
sich in die Rahmensetzung der Gestaltungssatzung einfügen. 
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(2) Bauliche Ergänzungen von Bestandsgebäuden sind an den Stil des Hauptbaukörpers 
anzupassen, an den sie angebaut werden. 

(3) Bei zwei oder mehr nebeneinanderstehenden Garagen ist nur eine einheitliche Bauform und 
Gestaltung zulässig.  

 

§ 5 FASSADEN 

(1) Fassaden sind als Lochfassade zu errichten. Im Sinne der Satzung bezeichnet man als 
Lochfassade eine Außenwand mit einzelnen, klar abgegrenzten Aussparungen für Fenster und 
Türen.  

(2) Der Anteil geschlossener Fassadenflächen gegenüber den Fassadenöffnungen muss 
mindestens 60 % betragen. Im „Teilbereich Hauptstraße“ kann der Anteil der Fassadenöffnungen 
im Erdgeschoss abweichend höher ausfallen.  

(3) Im gesamten Geltungsbereich sind Fassaden durchgängig in je einem Material auszuführen. 
Davon ausgenommen sind Fachwerkgebäude sowie Fensterbänke und andere untergeordnete 
Bauteile der Fassade. Abweichungen bei der Gestaltung der Fassadensockel und der 
Verkleidung von Giebeln oberhalb der Traufe sind zulässig. Im Teilbereich „Hauptstraße“ sind 
außerdem Abweichungen in der Gestaltung der Erdgeschosse zulässig. 

(4) Im gesamten Geltungsbereich sind ausschließlich folgende Fassadenmaterialien zu verwenden: 
sichtbares Holzfachwerk mit verputzen Zwischenräumen, Naturschieferverkleidung und Putz. Das 
Einfärben von Schieferfassaden ist untersagt. Sonstige Verkleidungen sowie glasierte und 
glänzende Materialien (z.B. Fliesen, Metall, Mosaik, Kunststoffplatten, bituminöse 
Mauerwerksverkleidungen und Mauerwerksimitationen) sind unzulässig, sofern sie nicht auf 
bauzeitliche Baudetails des jeweiligen Gebäudes, wie Holzverkleidungen in den Erdgeschossen 
von Fachwerkbauten oder mit schmuckvollen Fliesen dekorierte Eingangsbereiche, zurückgehen.  

(5) Zulässige Fassadenfarben sind dem beigefügten Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen. Die 
Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Für die Gestaltung von Putzfassaden ist je Gebäude ein 
Grundfarbton zu wählen. Für die Gestaltung fassadengliedernder und schmückender Elemente 
wie Gesimse, Faschen und Erker ist darüber hinaus ein Akzentfarbton zu wählen oder der 
Schwarzanteil der Grundfarbe geringfügig zu erhöhen.   

(6) Fassadensockel sind ausschließlich in regionaltypischem Naturstein oder verputztem Mauerwerk 
zulässig. Vorhandene Fassadensockel aus Naturstein dürfen nicht überstrichen, verputzt oder mit 
Dämmung überformt werden. Empfohlene regionaltypische Natursteine sind Ruhrsandstein, 
Grauwacke oder Basalt. Zulässige Farbtöne für Fassadensockel sind dem beigefügten 
Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen. Geschliffene, glasierte, glänzende oder polierte 
Oberflächen für Sockel sind unzulässig. 

(7) Nachträglich im Zuge von Umbauten notwendige Installationselemente wie Lüftungskanäle, 
Rohre usw. sind so anzuordnen, dass sie von öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. 
Ist dies nicht möglich, sind sie im selben Farbton wie die Gebäudewände zu gestalten. 

 

§ 6 FENSTER 

(1) Im gesamten Geltungsbereich sind ausschließlich stehende Fensterformate zulässig, 
ausgenommen sind Schaufenster. Schaufenster im Sinne der Satzung sind Durchsichtfenster 
eines Handelsbetriebs oder einer Einrichtung, hinter denen Waren von außen sichtbar zur Schau 
gestellt werden oder auf Dienstleistungen hingewiesen wird.  

(2) Die Ausbildung von Schaufenstern ist ausschließlich im Erdgeschoss zulässig. Die Anordnung 
neuer Schaufenster hat sich an der Mittelachse oder den seitlichen Begrenzungen der Fenster in 
den darüber liegenden Geschossen zu orientieren.  

(3) Die Koppelung stehender Fensterformate ist ausschließlich im Teilbereich „Hauptstraße“ 
zulässig. 

(4) Fenster sind in senkrecht verlaufenden Achsen anzuordnen. Gleichartige Fenster innerhalb eines 
Geschosses sind in gleicher Sturz‐ und Brüstungshöhe anzuordnen. 
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(5) Zulässige Farbtöne für Fensterrahmen, Laibungen sowie Schlagläden sind dem beigefügten 
Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen. 

(6) Fenster bestehender Gebäude sind entsprechend dem bauzeitlichen Zustand gegebenenfalls als 
Sprossenfenster mit echten Sprossen oder einer optisch gleichwertigen Lösung auszuführen. Die 
Sprossen sind auf der Fensteraußenseite anzuordnen. 

(7) Verspiegeltes, gewölbtes und gefärbtes Glas ist unzulässig. 

(8) Die Installation von Außenjalousien oder Außenrolläden ist unzulässig. 

 

§ 7 TÜREN UND TORE 

(1) Als Hauseingangstüren im Sinne der Satzung sind Zugänge zu Wohnhäusern bzw. 
Treppenhäusern für Büro- und Wohnräume sowie zu Ladenlokalen zu verstehen. 

(2) Hauseingangstüren sind mit einem maximalen Lichtausschnitt von bis zu 30 % der Türfläche 
auszuführen, als Berechnungsgrundlage dient das Türblatt. Im Teilbereich „Hauptstraße“ sind 
Abweichungen zulässig. 

(3) Zulässige Farbtöne für Hauseingangstüren, Tore und Garagentore sind dem beigefügten 
Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen. 

 

§ 8 DÄCHER  

(1) Dächer von Hauptanlagen sind als symmetrisch geneigte Dächer mit gleicher Neigung zwischen 
35 und 50 Grad auszubilden.  

(2) Ausschließlich zulässige Dachformen sind: Satteldach, Walmdach und Krüppelwalmdach. Für 
untergeordnete Gebäudeteile (auch eingeschossige Anbauten), Nebenanlagen und Garagen sind 
ausnahmsweise Flachdächer zulässig. 

(3) Dachüberstände sind bis maximal 0,5 m rechtwinklig von der Außenwand gemessen zulässig. 
Ortgangbretter und Traufbretter sind zu erhalten oder gleichwertig auszutauschen. Zulässige 
Farbtöne sind dem beigefügten Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen. 

 

§ 9 DACHFLÄCHEN 

(1) Für Dachflächen von Hauptanlagen sind ausschließlich folgende Materialien in kleinstrukturierter 
Ausführung zulässig: Solardachziegel, Naturschiefer, Tonziegel und Betondachsteine. 
Engobierte/glänzende Tonziegel und Dachsteine sowie bituminöse Abdeckungen sind 
unzulässig. Zulässige Farbtöne für geneigte Dachflächen sind dem beigefügten Farbtonkonzept 
(Anlage 1) zu entnehmen. Flachdächer und flach geneigte Dächer von untergeordneten 
Gebäudeteilen (auch eingeschossige Anbauten), Nebenanlagen, Garagen und Carports bis 20 
Grad Neigung sind flächig mindestens extensiv zu begrünen. Solar- und Photovoltaikanlagen 
sind zulässig, wenn sie über der Begrünung angebracht werden. Auf bis zu 20 % der 
Dachflächen sind technische Aufbauten gem. § 10 (4) dieser Satzung zulässig.  

(2) Dachflächenfenster sind ausschließlich im stehenden Fensterformat zulässig. Fensterrahmen 
sind farblich an die Dachfläche anzupassen und müssen sich in ihrer Anordnung an den 
Mittelachsen der Fenster der darunterliegenden Fassade orientieren. Die Breite der 
Dachflächenfenster darf die Breite der Fenster der darunterliegenden Fassade nicht 
überschreiten. 

(3) Dacheinschnitte sind unzulässig. 

 

 

 

§ 10 DACHAUFBAUTEN 
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(1) Dachgauben sind ausschließlich als Einzelgauben in Form von Giebelgauben und Walmgauben 
zulässig. Die Gaubenbreite der Einzelgauben darf maximal 1,60 m betragen. Sie sind an der 
Mittelachse der Fenster der darunterliegenden Fassade auszurichten. Im Teilbereich 
„Hauptstraße“ sind abweichend Mehrfachgauben in Form von Schleppgauben auf einer 
Dachseite zulässig. Pro Dachfläche ist nur eine in Material und Farbe einheitliche Gaubenform 
zulässig. Der Abstand von Gauben zum First muss mindestens 0,75 m betragen. 
Übereinanderliegende Gauben sind unzulässig. 

(2) Für die senkrecht stehenden Bauteile der Dachgauben sind ausschließlich folgende Materialien 
zulässig: Naturschieferverkleidung und Putz. Mit Putz verkleidete Gaubenwände sind im Farbton 
der Hauptfassade oder der Dachfläche, auf der sie angebracht sind, zu gestalten. 

(3) Zwerchhäuser und Zwerchgiebel sind zulässig. Ihre Breite darf maximal 1/3 der Gebäudebreite 
betragen. 

(4) Technische Aufbauten und Anbauten können auf dem Dach angebracht werden. Sie müssen so 
angeordnet werden, dass sie von öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. Ist dies 
aufgrund der allseitigen Einsehbarkeit der Dachflächen nicht realisierbar, können technische 
Aufbauten und Anbauten ausnahmsweise untergeordnet und in farblicher Anpassung an das 
Dach ausgeführt werden. Technische Aufbauten und Anbauten im Sinne der Satzung sind 
Antennen, Sendemasten, Satellitenschüsseln, Funkanlagen, Anlagen der Haustechnik sowie 
deren Zu- und Ableitung. 

(5) Regenrinnen und Fallrohre sind am unteren Ende des Daches und an der Außenseite der 
Fassade zu platzieren. Ihre farbliche Gestaltung ist an die übrige Fassade anzupassen. Erfolgt 
kein Anstrich, ist als Material ausschließlich verwitterungsfähiges Kupfer und Zink zulässig. Für 
Gebäude mit Naturschiefer- oder Fachwerkfassade oder einer schiefergrauen Putzfassade sind 
auch Regenrinnen und Fallrohre sowie die Gesimse über den Regenrinnen in moosgrün (RAL 
6005) zulässig. 

 

§ 11 SOLAR- UND PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

(1) Kollektoren zur Strom- und Wärmegewinnung wie solarthermische Kollektoren oder 
Photovoltaikmodule sind entweder als einheitliche Eindeckung einer Dachfläche mit 
Solardachziegeln oder als einzelne zusammenhängende, rechteckige Fläche aus Kollektoren 
umzusetzen. Die Solardachziegel bzw. Kollektoren sind farblich einschließlich aller dazugehörigen 
Bauteile an die Farbe der übrigen Dacheindeckung anzupassen.  

(2) Die Positionierung und Gliederung von Kollektoren zur Strom- und Wärmegewinnung sind an die 
Gliederung der Dachfläche und den Standort der Dachaufbauten anzupassen. Es ist entweder ein 
länglicher Streifen entlang der First- oder Traufkante, wie auch eine zusammenhängende, 
rechteckige Fläche, die sich an der Mitte oder den Seiten des Daches ausrichtet, zulässig. Mit 
Ausnahme von Solardachziegeln müssen Kollektoren zu den Rändern der Dachflächen sowie zu 
Gauben und anderen Dachaufbauten einen Mindestabstand von 50 cm einhalten. Die Neigung ist 
an die Dachfläche anzupassen.  

 

§ 12 FASSADENVORBAUTEN, EINGANGSBEREICHE UND BALKONE 

(1) Ein Vordach im Sinne der Satzung ist ein an der Außenwand eines Gebäudes, über einer 
Hauseingangstüre angebrachtes, vorspringendes Dach. In Abgrenzung dazu ist ein Kragdach ein 
waagerecht verlaufendes, nur an einer Seite eingespanntes Dach, dessen Breite sich 
unabhängig von darunterliegenden Fassadenöffnungen gestaltet. 

(2) Vordächer sind ausschließlich im Erdgeschoss zulässig. Sie dürfen eine maximale Tiefe von 1 m 
nicht überschreiten. Neue Vordächer sind als schlichte Stahl-Glaskonstruktion ohne Rahmen und 
ohne Stützen herzustellen. Eingefärbte Gläser sind unzulässig. 

(3) Kragdächer sind ausschließlich im Teilbereich „Hauptstraße“ oberhalb von Schaufenstern 
zulässig. Kragdächer dürfen eine maximale Tiefe von 0,8 m und Stärke von 0,25 m nicht 
überschreiten. 
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(4) Markisen sind ausschließlich im Teilbereich „Hauptstraße“ im Erdgeschoss oberhalb von 
Schaufenstern zulässig. Sie sind in der Breite der Fassadenöffnungen zu dimensionieren und 
dürfen die Breite des vorgelagerten Gehwegs nicht überragen. Sie dürfen maximal zweifarbig, in 
Stoff bzw. nicht glänzenden, textilähnlichen Materialien ausgeführt werden. 

(5) Zulässige Farbtöne für Vordächer, Kragdächer und Markisen sind dem beigefügten 
Farbtonkonzept (Anlage 1) zu entnehmen.  

(6) Hauseingangstreppen sind durch massive Blockstufen auszubilden und, falls sie direkt 
nebeneinanderliegen, in ihrer Gestaltung aufeinander abzustimmen. Treppengeländer sind in 
Form eines Edelstahl-, Stahl- oder Eisenrahmens mit senkrechten Streben auszuführen. 
Zulässige Farbtöne für Treppengeländer sind in Edelstahl oder dem beigefügten Farbtonkonzept 
(Anlage 1) zu entnehmen. Historische Treppengeländer sind zu erhalten oder gleichwertig 
auszutauschen. Vor Gebäuden mit Naturschiefer-oder Fachwerkfassade oder einer 
schiefergrauen Putzfassade sind Treppengeländer in moosgrün (RAL 6005) zulässig. 

(7) Balkon-, Terrassen- und Altanbrüstungen sind in geschlossenem Mauerwerk oder in Form eines 
Edelstahl-, Stahl- oder Eisenrahmens mit senkrechten Streben auszuführen. Zulässige Farbtöne 
für Balkonbrüstungen sind neben Edelstahl dem beigefügten Farbtonkonzept (Anlage 1) zu 
entnehmen. Historische Balkonbrüstungen sind zu erhalten oder gleichwertig auszutauschen. 

 

§ 13 WERBEANLAGEN 

(1) Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle ortsfesten Einrichtungen und Anlagen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Berufe dienen und von 
öffentlichen Verkehrsflächen aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, 
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettel- und 
Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. Nicht als 
Werbeanlagen gelten Hinweisschilder bzw. Beklebungen der (Schau-) Fenster unter 0,25 qm 
Größe, die auf Namen, Öffnungs- und Sprechzeiten eines Betriebs hinweisen und an der Stätte 
der Leistung angebracht sind. 

(2) Werbeanlagen sind ausschließlich im Teilbereich „Hauptstraße“ an der Stätte der eigenen 
Leistung zulässig. 

(3) Werbeanlagen sind ausschließlich an der Gebäudefassade im Bereich zwischen der Unterkante 
der (Schau-)Fenster im Erdgeschoss und der Unterkante der Fenster im ersten Obergeschoss 
zulässig.  

(4) Werbeanlagen müssen sich in die Fassadengliederung einfügen und an den Achsen der 
Fassadenöffnungen orientieren. Sowohl die Ausrichtung an der Mittelachse als auch der 
Außenkante der Fassadenöffnungen ist dabei möglich. Werbeanlagen dürfen Bauteile, 
Öffnungen und Gliederungselemente der Fassade nicht überdecken oder überschneiden. 

(5) Werbeanlagen sind ausschließlich in Form von 

a. aufgemalten oder horizontal angebrachten Beschriftungen,  

b. Beklebungen und Bemalungen von Schaufenstern sowie 

c. Auslegern  

zulässig. Schriftzüge sind einfarbig und in Form von Einzelbuchstaben zu gestalten oder als 
Reliefs ausgebildete Schriftzüge zulässig. Einzelbuchstaben und Firmenembleme sind in einer 
maximalen Höhe von 0,5 m zulässig und müssen einen seitlichen Abstand zur benachbarten 
Gebäudefassade von 1,5 m einhalten. Einzelbuchtstaben und Symbole müssen plastisch aus der 
Fläche hervortreten, so dass sie sich vom Untergrund abheben (keine Folienbeschriftung). 
Alternativ dürfen Einzelbuchstaben aus einer Trägerplatte ausgeschnitten werden (Lochschrift). 
Sonderelemente wie z.B. Firmenlogos dürfen diese Höhe ausnahmsweise um 20 cm 
überschreiten. Einzelbuchstaben oder als Relief ausgebildete Schriftzüge sind auch auf einer 
Trägerplatte mit einer Gesamthöhe von max. 70 cm zulässig. Fluoreszierende Farbtöne sowie 
reflektierende, signalfarbige oder spiegelnde Gestaltungselemente sind unzulässig.  
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(6) Je Geschäft, Behörde, Gastronomie- oder Dienstleistungsbetriebes ist ein Ausleger 
(Werbeanlage die über die Gebäudefront hinausragt) und eine horizontale Werbeanlage auf der 
Gebäudefront zulässig.  

(7) Das flächige Zukleben sowie Be- und Übermalen von Schaufenstern ist unzulässig. In der 
Summe ist die Nutzung der gesamten Schaufensterfläche eines Geschäftes, einer Behörde, 
eines Gastronomie- oder Dienstleistungsbetriebes für Beklebungen, Bemalungen und Hinweise 
auf die Stätte der eigenen Leistung auf 25 Prozent zu beschränken. 

(8) Abweichend zu §13 (3) und (4) sind Ausleger ausschließlich an der Gebäudeecke im Bereich 
zwischen der Oberkante der (Schau-)Fenster im Erdgeschoss und der Unterkante der Fenster im 
ersten Obergeschoss zulässig. Das Anbringen von Auslegern an Kragdächern ist unzulässig. 
Ausleger dürfen inklusive Befestigung maximal 0,8 m vor die Fassade ragen und müssen 
mindestens 0,7 m von dem Fahrbahnrand entfernt sein. Ausleger dürfen eine Größe von 0,6 qm 
nicht überschreiten. Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche ist eine lichte Durchgangshöhe 
von 2,5 m zu gewährleisten.  

(9) Werbeanlagen dürfen hinterleuchtet oder von außen beleuchtet werden. Selbstleuchtende 
Werbeanlagen, Wechsellicht- und Laufschriftanlagen sind unzulässig. Das Hinterleuchten und 
Anleuchten von Werbeanlagen ist ausschließlich in warm-weißem Licht (Temperaturbereich 
2.700 – 3.000 Kelvin) zulässig. Die dafür notwendigen Leuchtelemente sind im Erscheinungsbild 
schlicht zu halten und in ihrer Farbigkeit an die Fassade anzupassen. 

 

§ 14 VORGÄRTEN, VORBEREICHE UND GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN 

(1) Vorgarten bzw. Vorbereich bezeichnet im Sinne der Satzung den Bereich eines bebauten 
Grundstücks zwischen der vorderen Gebäudefluchtlinie und den der Erschließung dienenden 
öffentlichen Verkehrsflächen. Vorgärten und Vorbereiche sind unversiegelt anzulegen und flächig 
mit Pflanzen zu begrünen. Schüttungen aus Kieselsteinen oder Schotter sind nicht zulässig. 
Befestigte und bekieste Flächen sind nur in unbedingt erforderlichem Umfang als Geh- und 
Fahrflächen, Mülltonnenabstellflächen, Fahrradabstellplätze und Terrassen zulässig. Stellplätze 
sind nicht erlaubt. 

(2) Befestigungen sind ausschließlich in grauem Kies und grauem Pflaster ohne Musterung zulässig. 

(3) Als Einfriedung im Sinn der Satzung wird die Eingrenzung einer Fläche bzw. eines Grundstücks, 
das durch eine Öffnung bzw. ein Tor betretbar ist, bezeichnet.  

Einfriedungen sind in Gestalt von 

a. Hecken aus heimischen Gehölzen, empfohlene heimische Arten sind 
Liguster, Buchsbaum, Eibe, Hainbuche oder Weißdorn, 

b. Stahl- oder Eisenrahmen mit senkrechten Streben sowie 

c. Staketenzäunen mit senkrechten Streben  

zulässig. Zulässige Farbtöne für Einfriedungen sind dem beigefügten Farbtonkonzept (Anlage 1) 
zu entnehmen. Historische Einfriedungen sind zu erhalten oder gleichwertig auszutauschen. 

(4) Zaunsockel und -pfeiler sind ausschließlich in regionaltypischem Naturstein und verputztem 
Mauerwerk zulässig. Empfohlene regionaltypische Natursteine sind Ruhrsandstein, Grauwacke 
oder Basalt. Zulässige Farbtöne für Sockel und Pfeiler sind dem beigefügten Farbkonzept 
(Anlage 1) zu entnehmen. 

(5) Ist aufgrund der Topografie das Auffangen von Gelände durch Mauern notwendig, ist dies durch 
Mauern aus regionaltypischem Naturstein zu bewerkstelligen. 

(6) In Vorgärten und Vorbereichen dürfen Einfriedungen eine maximale Höhe von 1,20 m über der 
Geländeoberfläche nicht überschreiten. Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 
sind nur als standortheimische Gehölze zulässig, begleitend zu diesen Heckenpflanzungen   
auch offene Zäune an der von öffentlichen und privaten Verkehrsflächen abgewandten Seite. 
Abseits der Vorgärten und Vorbereiche beträgt die maximal zulässige Höhe für Einfriedungen 2 
m über der Geländeoberfläche. Weichen die Geländehöhen des eingefriedeten Grundstücks von 
der öffentlichen Verkehrsfläche ab, ist die höhere Geländehöhe ausschlaggebend. 
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§ 15 ABWEICHUNGEN 

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung können Abweichungen gemäß § 69 (1) BauO NRW gewährt 
werden, wenn der historische Charakter, die architektonische Eigenart und die städtebauliche 
Bedeutung des Gebäudes, des Straßen- und Platzbildes dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

 

§ 16 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 (1) Nr. 22 BauO NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer nach dieser Satzung erlassenen Gestaltungsvorschrift zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße entsprechend § 86 (3) der BauO NRW 
geahndet werden. 

 

§ 17 INKRAFTTRETEN 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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FARBTONKONZEPT   
Bestandteil der Gestaltungssatzung
PUTZFASSADEN 
Grundfarbe 
(Hauptfassade, Kragdächer, Gauben- 
wände, Balkonbrüstungen) 

Akzentfarbe 
(Architektonische Details, Gesimse, Faschen, Laibungen, Fassadensockel, Krag- 
dächer, Erker, Zaunsockel, Zaunpfeiler, ausgenommen Ortgang- und Traufbretter 
sowie Schlagläden) 

RAL 9010 (Reinweiß) Grundfarbton mit 5 bis 10 % höherem Schwarzanteil 

RAL 9002 (Grauweiß) RAL 9010 (Reinweiß) 

oder Grundfarbton mit 5 bis 10 % höherem Schwarzanteil RAL 7035 (Lichtgrau) 

RAL 7015 (Schiefergrau) 

FACHWERK- UND SCHIEFERFASSADEN 
Gefache Balkenwerk Akzentfarbe 

(Architektonische Details, Gesimse, 
Faschen, Laibungen) 

RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9011 (Graphitschwarz) RAL 9010 (Reinweiß) 

FENSTERRAHMEN HAUSEINGANGSTÜREN TORE 
RAL 9010 (Reinweiß) RAL 6005 (Moosgrün) RAL 6005 (Moosgrün) 

RAL 9010 (Reinweiß) RAL 8019 (Graubraun) 

DACHFLÄCHE ORTGANG-, TRAUFBRETTER 
orientiert an 
RAL 7015 (Schiefergrau) 

RAL 9010 (Reinweiß) 

orientiert an 
RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

MARKISEN 
RAL 6005 (Moosgrün) 

RAL 3002 (Karminrot) 

max. 2-farbig in Kombination 
mit RAL 9010 (Reinweiß) 

SCHLAGLÄDEN 

RAL 6005 (Moosgrün)

RAL 6024 (Verkehrsgrün)

HOLZWERK 
(Staketen) 

RAL 9010 (Reinweiß) 

STAHL- UND EISENWERK 
(Treppengeländer, Balkonbrüstungen, Einfriedungen, Vordächer) 

RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

Anlage 1
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